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83 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz 

Text 

Letztvertreiber 

§ 11. (1) Wer gewerbliche Verpackungen auch an Letztverbraucher abgibt (Letztvertreiber), hat 
jedenfalls für diese Verpackungen nachweislich an einem Sammel- und Verwertungssystem 
teilzunehmen, soweit nicht bereits eine vorgelagerte Vertriebsstufe nachweislich für die jeweils 
übergebenen gewerblichen Verpackungen an einem Sammel- und Verwertungssystem teilnimmt und dies 
schriftlich bestätigt. Für einen Letztvertreiber, der an eine Großanfallstelle liefert, gilt § 10 Abs. 5. 

(2) Als Nachweis gilt die rechtsverbindliche Erklärung der jeweiligen vorgelagerten Vertriebsstufe, 
dass diese im erklärten Ausmaß für die Erfüllung der Verpflichtung sorgt. Diese rechtsverbindliche 
Erklärung hat zumindest jährlich oder bei einer wesentlichen Änderung zu erfolgen und kann 
insbesondere auf der jeweiligen Rechnung oder auf dem jeweiligen Lieferschein erfolgen. Letztvertreiber 
haben die an sie übermittelten rechtsverbindlichen Erklärungen mindestens sieben Jahre aufzubewahren 
und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
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